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− Nur vom deutschen Finanzamt auszufüllen −

− Wypel/ nia tylko niemiecki urząd skarbowy −

Zeile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Berechnung der 90%-Grenze

Stpfl. / Ehemann
EUR

Ehefrau
EUREinkünfte, die in voller Höhe der deutschen Besteuerung unterliegen

Einkünfte aus

Land- und Forstwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gewerbebetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

selbständiger Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nichtselbständiger Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitalvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vermietung und Verpachtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sonstige Einkünfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summe

Summe der Einkünfte aus Zeile 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen
(siehe die Zeilen 12 bis 17 der Vorderseite − ggf. in Euro umgerechnet) . . . . . . . . . . .

Summe der Zeilen 10 und 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Summe der Einkünfte aus Zeile 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betrag aus Zeile 11

× 100
= %Betrag aus Zeile 15

Falls der Prozentsatz kleiner als 90 ist, ist der Antrag
nach § 1 a Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 3 EStG dennoch
zulässig, wenn die Beträge aus Zeile 13 3 068 €

bei Alleinstehenden, 6 136 € bei Ehegatten nicht
übersteigen.

Bei Alleinstehenden:

Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 EStG sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erfüllt. nicht erfüllt.

Bei Ehegatten:

Die Voraussetzungen des § 1 a Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 1 Abs. 3 EStG (Zusammenveranlagung) sind . erfüllt. nicht erfüllt.

Falls die Voraussetzungen für die Zusammenveranlagung nicht vorliegen, ist zu prüfen,
ob einer der Ehegatten allein die 90%-Grenze bzw. die 3 068 €-Grenze erfüllt.

Betrag aus Zeile 10

× 100
= %Betrag aus Zeile 14

Falls der Prozentsatz kleiner als 90 ist, ist der Antrag
nach § 1 Abs. 3 EStG dennoch zulässig, wenn der
Betrag aus Zeile 13 3 068 € nicht übersteigt.

Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 EStG sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . erfüllt. nicht erfüllt.


